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ZAkDR Zeitschrift der Akademie für deutsches Recht

ZAR Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik

z. B. zum Beispiel

Ziff. Ziffer

ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (Online-Zeitschrift:
http:/ /www.zis-online.com)
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ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium (Online-Zeitschrift: http:/ /www.
zjs-online.com)

ZP Zusatzprotokoll
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
ZustErgG Gesetz zur Ergänzung von Zuständigkeiten auf den Gebieten des Bür-

gerlichen Rechts, des Handelsrechts und des Strafrechts (Zuständig-
keitsergänzungsgesetz) vom 07.08.1952 (BGBl. I S. 407)

ZWH Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht und Haftung im Unternehmen
ZZP Zeitschrift für Zivilprozess
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A. Einleitung

Jede Rechtsordnung beinhaltet Möglichkeiten zur Behebung (mutmaßlicher)
Mängel oder Fehler.1 Im Strafrecht liegt eine Möglichkeit in der Beantragung der
Wiederaufnahme des Strafverfahrens. Erich Sello hatte bereits im Jahr 1911 zahl-
reiche Fälle auf Fehler hin untersucht;2 allerdings hat Max Alsberg – soweit
ersichtlich – als erster den Zusammenhang zwischen Fehlurteil und dessen Besei-
tigung durch die Wiederaufnahme im Jahr 1913 in seiner Monographie „Justiz-
irrtum und Wiederaufnahme“ behandelt.3 Im Jahr 1960 hatte Max Hirschberg die
Gründe für Fehlurteile analysiert.4 Spätestens die Untersuchungen von Karl Pe-
ters zu Fehlerquellen im Strafprozess5 aus den 70er-Jahren haben die Wiederauf-
nahme des Strafverfahrens zur Beseitigung von Fehlern in den Fokus gerückt.

Im Jahr 1992 wurde in den USA das Innocence Project gegründet, um Häft-
lingen, deren Unschuld durch einen DNA-Beweis belegt werden konnte, zu hel-
fen, die Freiheit wiederzuerlangen.6 Dieses Projekt ist mittlerweile auch in der
Bundesrepublik Deutschland bekannt;7 allerdings gibt es hier keine entsprechen-
den Initiativen.8 Außerdem brachten die Wiederaufnahmeverfahren zugunsten

1 Siehe nur: Koller, Theorie des Rechts, S. 116.
2 Sello, Die Irrtümer der Strafjustiz und ihre Ursachen, passim. Wie hoch die Fehl-

urteilquote indes ist, wird höchst unterschiedlich beurteilt: So schätzt Eschelbach, in:
Graf, § 261 Rn. 63.2., die Fehlurteilsquote im Strafprozess auf ungefähr 25%. Nach
Schwenn, StV 2010, 705, 706, ist die „Dunkelziffer unentdeckter Fehlurteile“ jedenfalls
hoch. Leitmeiers Schätzungen (Leitmeier, StV 2011, 766, 767) sind vorsichtiger. Nach
einer Äußerung Fischers bei den Petersberger Tagen 2015 zu „Fehlerquellen im Straf-
prozess – Ursachen und Lösungen“ verbieten sich Vermutungen über die Häufigkeit
von Fehlurteilen, weil niemand die Quote kenne oder einschätzen könne. So auch: Gei-
pel, in: Wiederaufnahme in Strafsachen, Einleitung Rn. 5 und 70 ff.; Velten, GA 162
(2015), 387, 391. Siehe zum Ganzen auch mit Nachweisen aus der älteren Literatur:
Weber-Klatt, Die Wiederaufnahme von Verfahren, S. 27. Speziell zu falschen Geständ-
nissen siehe nur: Sickor, StV 2015, 516, 521.

3 Alsberg, Justizirrtum und Wiederaufnahme, passim.
4 Hirschberg, Das Fehlurteil im Strafprozeß, passim.
5 Peters, Fehlerquellen I–III, passim.
6 Siehe: www.innocenceproject.org/about, zuletzt aufgerufen am 13.06.2016.
7 Siehe anstatt aller: Jehle, Forensische Psychatrie, Psychologie, Kriminologie 2013,

220, 222; Pfeiffer/Görgen, ZRP 2005, 113, 115; Strate, in: MAH-Strafverteidigung,
§ 27 Wiederaufnahmeverfahren, Schrifttum.

8 Dies ist nach einer Aussage Strates bei den 8. Petersberger Tagen 2015 zu „Fehler-
quellen im Strafprozess – Ursachen und Lösungen“ darauf zurückzuführen, dass der
Verurteilte in den USA auch nach Eintritt der Rechtskraft Zugang zu den Beweisen hat,
was in der Bundesrepublik Deutschland nicht der Fall sei. Vielmehr würde die Polizei
in Deutschland bei ihrer Arbeit mit DNA-Analysen eher ein „guilty-project“ verfolgen.



von Ulvi Kulac,9 Hermine Rupp und anderen,10 Harry Wörz11 und Gustl Mol-
lath12 in den letzten Jahren die Wiederaufnahme zugunsten des Verurteilten in
die (rechtswissenschaftliche) Diskussion.

Alle dargestellten Veröffentlichungen, Projekte und Fälle beziehen sich auf wo-
möglich zu Unrecht Verurteilte, doch häufig geht mit der Verurteilung eines Un-
schuldigen auch die Nichtverfolgung eines Schuldigen einher.13 Sofern der
(wahre) Täter wegen der Tat bereits vor Gericht gestanden hat und freigesprochen
oder zu einer geringen Strafe verurteilt wurde, stellt sich die Frage, ob eine Wie-
deraufnahme zuungunsten des Angeklagten nach § 362 StPO in Betracht kommt.

Bei einem Vergleich zwischen § 359 und § 362 StPO fällt sofort auf, dass in
§ 362 StPO kein Wiederaufnahmegrund der Beibringung neuer Tatsachen oder
Beweismittel vorgesehen ist, während sich eine solche Regelung in § 359 Nr. 5
StPO zugunsten des Verurteilten und in § 373a StPO zuungunsten des Verurteil-
ten im Rahmen eines vorangegangenen Strafbefehlverfahrens findet.14

Diese Diskrepanz zwischen den Vorschriften des § 359 Nr. 5 und § 373a StPO
auf der einen und § 362 StPO auf der anderen Seite war bereits Gegenstand von
mehreren Gesetzesanträgen und Reformbemühungen.15

Die aktuellste Gesetzesinitiative des Bundesrates aus dem Jahr 200716 forderte
die Einfügung eines nachteiligen Wiederaufnahmegrundes für bestimmte Delikte,
die mit lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet werden, für den Fall, dass neue wis-
senschaftlich anerkannte Untersuchungsmethoden zu neuen Tatsachen oder Be-
weismitteln führen. Dieser Gesetzesinitiative lag ein Fall zugrunde, bei dem ein
Mann eine Videothek überfallen hatte.17 Bei diesem Überfall kam die Ange-

18 A. Einleitung

9 Siehe dazu: Velten, GA 162 (2015), 387, 388 f.
10 Siehe wiederum: Velten, GA 162 (2015), 387 f.
11 Siehe zu diesen Verfahren: Neuhaus, StV 2015, 185; Velten, GA 162 (2015), 387,

389.
12 Siehe zu dem Fall Mollath: Hauer, ZRP 2013, 209 ff.
13 Deckers, StraFo 2015, 265.
14 Ausführlich zu § 373a StPO: Possienke, Die Regelung des § 373a StPO, passim.
15 Siehe zum Beispiel: BT-Drs. 12/6219 und BT-Drs. 13/3594, wobei dieser Ansatz

mit einer Einschränkung der Wiederaufnahme zum Nachteil des Angeklagten einher-
ging; Fingas, Die Fehlentscheidungen, S. 135 f.; Tröndle, DRiZ 1968, 123, 125, der aus
den Beratungen des Strafrechtsausschusses des Deutschen Richterbundes bezüglich der
Reformierung der Wiederaufnahme im Rahmen der großen Strafrechtsreform berichtet;
zuletzt: BR-Drs. 655/07; 222/10, und die entsprechende Stellungnahme der Bundesre-
gierung, BT-Drs. 16/7957, S. 9; Koalitionsvertrag, S. 108; vgl. auch: Große Strafrechts-
kommission DRB, Gutachten Wiederaufnahme, S. 9 und 11 ff.

16 Siehe: BR-Drs. 655/07.
17 Zum Sachverhalt und den nachfolgenden Ermittlungen siehe: Müller-Piepenkötter,

in: Bundesrat, Stenografischer Bericht, 837. Sitzung, S. 341. Ausführlich zum Sachver-
halt auch: Dahlkamp, DER SPIEGEL 47/2008, Der letzte Versuch; Stellungnahme
Kinzi, S. 1.



stellte der Videothek ums Leben. Im anschließenden Prozess wurde der Ange-
klagte freigesprochen; man fand jedoch 11 Jahre später die DNA des Angeklag-
ten auf dem Klebeband, das der Täter bei der Tat verwendet hatte.

Mangels Wiederaufnahmegrund in § 362 StPO konnte das Verfahren nicht
wiederaufgenommen werden.

Ein vergleichbarer Fall wurde im Jahr 2015 bekannt:18 Eine 17-Jährige wurde
im Jahr 1981 vergewaltigt und danach getötet. Der Verdächtige wurde im Jahr
1982 in einem ersten Verfahren zu lebenslanger Haft verurteilt. Der BGH
hob dieses Urteil aber auf und verwies es zurück. Im Rahmen der neuen Ver-
handlung wurde der Verdächtige freigesprochen. Die Polizei fand jedoch nach
dem Eintritt der Rechtskraft des Urteils die DNA des Angeklagten an der Binde
des Opfers.

Auch in diesem Fall kann de lege lata keine Wiederaufnahme zuungunsten des
Angeklagten beantragt werden.

Der Vater der Getöteten hat mittlerweile eine Petition zur Erweiterung des
§ 362 StPO in das Internet gestellt.19 Momentan unterstützen 103.870 Personen
die Petition.

Die Expertenkommission zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestal-
tung des allgemeinen Strafverfahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens hat
hingegen in ihrem Bericht davon abgesehen „Vorschläge[n] zur Erweiterung der
Wiederaufnahmemöglichkeiten zum Nachteil des Angeklagten [. . .] zu machen.
Entsprechende Vorschläge des Bundesrats in einem Gesetzentwurf aus dem Jahr
2008 (Gesetz zur Reform des strafrechtlichen Wiederaufnahmerechts, BT-
Drucks. 16/7957) wurden im Hinblick auf hiergegen vorgetragene verfassungs-
rechtliche Bedenken nicht aufgegriffen.“20
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18 Siehe zum Folgenden: Janisch, Unrechtssicherheit; N.N.: Schuldig – und trotzdem
freigesprochen. Ausführlich zum Sachverhalt auch die Antwort der Landesregierung
Niedersachsen auf eine Große Anfrage der Fraktion der CDU (Niedersächsischer Land-
tag Drs. 17/4809, abrufbar unter: www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Druck
sachen_17_5000/4501-5000/17-4809.pdf, zuletzt aufgerufen am 13.06.2016): Nieder-
sächsischer Landtag Drs. 17/5501, S. 2, abrufbar unter: www.landtag-niedersachsen.de/
Drucksachen/Drucksachen_17_7500/5501-6000/17-5501.pdf, zuletzt aufgerufen am
13.06.2016.

19 Siehe: https:/ /www.change.org/p/heikomaas-gerechtigkeit-für-meine-ermordete-
tochter-frederike-der-mord-muss-gesühnt-werden-können, zuletzt aufgerufen am 13.06.
2016, hier auch zum Folgenden.

20 Siehe: Bericht der Expertenkommission zur effektiveren und praxistauglicheren
Ausgestaltung des allgemeinen Strafverfahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens,
S. 168, abrufbar unter: http://www.bmjv.de/DE/Ministerium/ForschungUndWissenschaft/
ExpertenkommReformStPO/ExpertenkommReformStPO.html, zuletzt aufgerufen am
13.06.2016.


